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Herrn Bundesminister des Innern
Alexander Dobrindt
Bundesministerium des Inneren
Alt-Moabit 140
10557 Berlin




Sehr geehrter Herr Minister,

das Schicksal der ehemaligen Ortskräfte als Partner der Bundeswehr im Afghanistan-Einsatz und der Angehörigen der afghanischen Zivilgesellschaft erfüllt mich mit größter Sorge. Das terroristische Taliban-Regime verfolgt diese mit äußerster Brutalität wegen ihres Eintretens für universelle Werte. Gegen die Taliban-Führung liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor.
Bis zu 2.600 Personen, Ortskräfte und Angehörige der Zivilgesellschaft mit ihren Familien, haben sich im Vertrauen auf die Einhaltung der Evakuierungszusagen Deutschlands nach Pakistan begeben. Es sollen sich etwa 1.700 Frauen und Kinder darunter befinden.
Die Behörden in Pakistan haben allein seit August ca. 661 Betroffene festgenommen und ca. 248 von diesen bereits nach Afghanistan abgeschoben. Dort drohen ihnen Haft, Folter und Mord, ihren Kindern droht die Zwangsverheiratung. 
Nachdem die vorherige Bundesregierung ab Sommer 2024 keine weiteren Zusagen für Evakuierungen ausgesprochen hatte, erklärte die amtierende Bundesregierung, über die Einstellung der Aufnahmeprogramme hinaus sogar bereits getroffene Zusagen zurückzunehmen. 
Inzwischen wurden nach Gerichtsurteilen mehrere Dutzend Betroffene nach Deutschland geholt.
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat geurteilt, dass vor einer Visa-Erteilung zunächst die Sicherheitsüberprüfungen abgeschlossen sein müssen.
Medienberichten und dem parlamentarischen Diskurs zufolge sind jedoch Notwendigkeit, Umfang und Inhalt der (erneuten) Sicherheitsüberprüfungen durchaus umstritten, zumal bereits vor den Aufnahmezusagen umfassende Überprüfungen stattgefunden haben sollten.

Sehr geehrter Herr Minister, ich appelliere an Sie, 
· individuelle Schutzzusagen und die Aufnahmeprogramme nicht zurückzunehmen und alle gebotenen Schritte zu veranlassen, um den bedrohten Menschen eine unverzügliche Ausreise nach Deutschland zu ermöglichen;
· die Sicherheitsüberprüfungen rasch durchzuführen zwecks einer baldigen Evakuierung;
· zur Transparenz sowie zur besseren Legitimation unabhängige Personen oder Organisationen mit Menschenrechtsexpertise beobachtend an Befragungen teilnehmen zu lassen bzw. diesen Einsicht in die Dokumentation von Sicherheitsüberprüfungen zu gewähren;
· die Regierung Pakistans aufzufordern, auf die Abschiebungen zu verzichten, und dies durch eine unmittelbare Umsetzung der Aufnahmezusagen seitens Deutschlands zu untermauern.

Sehr dankbar wäre ich Ihnen für Rückmeldungen zu den angesprochenen Aspekten.
Mit vorzüglicher Hochachtung 
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Herrn Bundesaußenminister
Dr. Johann Wadephul 
Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin




Sehr geehrter Herr Minister,

das Schicksal der ehemaligen Ortskräfte als Partner der Bundeswehr im Afghanistan-Einsatz und der Angehörigen der afghanischen Zivilgesellschaft erfüllt mich mit größter Sorge. Das terroristische Taliban-Regime verfolgt diese mit äußerster Brutalität wegen ihres Eintretens für universelle Werte. Gegen die Taliban-Führung liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor.
Bis zu 2.600 Personen, Ortskräfte und Angehörige der Zivilgesellschaft mit ihren Familien, haben sich im Vertrauen auf die Einhaltung der Evakuierungszusagen Deutschlands nach Pakistan begeben. Es sollen sich etwa 1.700 Frauen und Kinder darunter befinden.
Die Behörden in Pakistan haben allein seit August ca. 661 Betroffene festgenommen und ca. 248 von diesen bereits nach Afghanistan abgeschoben. Dort drohen ihnen Haft, Folter und Mord, ihren Kindern droht die Zwangsverheiratung. 
Nachdem die vorherige Bundesregierung ab Sommer 2024 keine weiteren Zusagen für Evakuierungen ausgesprochen hatte, erklärte die amtierende Bundesregierung, über die Einstellung der Aufnahmeprogramme hinaus sogar bereits getroffene Zusagen zurückzunehmen. 
Inzwischen wurden nach Gerichtsurteilen mehrere Dutzend Betroffene nach Deutschland geholt.
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat geurteilt, dass vor einer Visa-Erteilung zunächst die Sicherheitsüberprüfungen abgeschlossen sein müssen.
Medienberichten und dem parlamentarischen Diskurs zufolge sind jedoch Notwendigkeit, Umfang und Inhalt der (erneuten) Sicherheitsüberprüfungen durchaus umstritten, zumal bereits vor den Aufnahmezusagen umfassende Überprüfungen stattgefunden haben sollten.

Sehr geehrter Herr Minister, ich appelliere an Sie, 
· individuelle Schutzzusagen und die Aufnahmeprogramme nicht zurückzunehmen und alle gebotenen Schritte zu veranlassen, um den bedrohten Menschen eine unverzügliche Ausreise nach Deutschland zu ermöglichen;
· die Sicherheitsüberprüfungen rasch durchzuführen zwecks einer baldigen Evakuierung;
· zur Transparenz sowie zur besseren Legitimation unabhängige Personen oder Organisationen mit Menschenrechtsexpertise beobachtend an Befragungen teilnehmen zu lassen bzw. diesen Einsicht in die Dokumentation von Sicherheitsüberprüfungen zu gewähren;
· die Regierung Pakistans aufzufordern, auf die Abschiebungen zu verzichten, und dies durch eine unmittelbare Umsetzung der Aufnahmezusagen seitens Deutschlands zu untermauern.

Sehr dankbar wäre ich Ihnen für Rückmeldungen zu den angesprochenen Aspekten.
Mit vorzüglicher Hochachtung 
